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HANDWERKSKAMMER KONSTANZ

Wahlen zur Vollversammlung 2024
Der Wahlleiter für die Wahlen der Mitglieder der Vollversammlung 2024 der Handwerkskammer Konstanz gibt bekannt:

A
ufforderung zur Einrei-
chung von Wahlvorschlägen 
für die Wahlen der Mitglie-
der der Vollversammlung 

der Handwerkskammer Konstanz.
Im Herbst 2024 endet die Amts

periode der 2019 gewählten Vollver-
sammlung der Handwerkskammer 
Konstanz. Damit werden Neuwahlen 
erforderlich. Die Vollversammlung 
besteht aus 26 Vertretern der selb-
ständigen Handwerker und Inhabern 
von Betrieben des handwerksähnli-
chen Gewerbes und 13 Arbeitnehmer-
vertretern, die in den Betrieben 
beschäftigt sind, die der Handwerks-
kammer angehören, sowie dieselbe 
Anzahl von ersten und zweiten Stell-
vertretern.

Der Vorstand der Handwerkskam-
mer Konstanz hat gemäß § 1 der 
Wahlordnung für die Wahlen der Mit-
glieder der Vollversammlung der 
Handwerkskammern (Anlage C zum 
Gesetz zur Ordnung des Handwerks 
– Handwerksordnung, HwO, in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 
24. September 1998 (BGBl. I S. 3074; 
2006 I S. 2095), die zuletzt durch 
Artikel 6 des Gesetzes vom 17. Januar 
2024 (BGBl. 2024 I Nr. 12) geändert 
worden ist) Sonntag, den 7. Juli 2024 
zum Wahltag bestimmt. Zum Wahllei-
ter wurde der Unterzeichner, Herr 
Zeno Danner, Landrat des Landkrei-
ses Konstanz, zu seinem Stellvertre-
ter Herr Uli Burchardt, Oberbürger-
meister der Stadt Konstanz, bestellt.

Zu wählen sind 39 Mitglieder der 
Vollversammlung, und zwar 26 selb-
ständige Handwerker und Inhaber 
von Betrieben des handwerksähnli-
chen Gewerbes und 13 Arbeitnehmer-
vertreter, die in den Betrieben 
beschäftigt sind, die der Handwerks-
kammer angehören, sowie dieselbe 
Anzahl von ersten und zweiten Stell-
vertretern. Die Vertreter des selbstän-
digen Handwerks und handwerks
ähnlichen Gewerbes sowie ihre Stell-
vertreter werden durch Listen in all-
gemeiner, gleicher und geheimer 
Wahl gewählt. Die Wahl der Vertreter 
der Arbeitnehmer und ihrer Stellver-
treter erfolgt ebenfalls durch Listen 
in allgemeiner, gleicher und gehei-
mer Wahl.

Die Wahlen zur Vollversammlung 
werden im Briefwahlverfahren 
durchgeführt. Das Wahlverfahren 
regelt sich nach der der Handwerks-
ordnung als Anlage C beigefügten 
Wahlordnung.

Die Handwerkskammer Konstanz 
bildet gemäß § 3 Wahlordnung einen 
Wahlbezirk.

Gemäß § 7 Wahlordnung fordere 
ich hiermit zur Einreichung von 
Wahlvorschlägen für die Wahlen der 
Mitglieder der Vollversammlung der 
Handwerkskammer Konstanz auf. 
Die Vorschläge müssen bis spätes-
tens Sonntag, den 2. Juni 2024, 24:00 
Uhr bei dem unterzeichnenden Wahl-
leiter eingegangen sein.

Die Anschrift des Wahlleiters lau-
tet:

Zeno Danner, Wahlbüro, Hand-
werkskammer Konstanz, Weber-
steig 3, 78462 Konstanz.

Die Wahlvorschläge gelten für den 
Wahlbezirk und sind getrennt für die 
Wahl der Vertreter des selbständigen 
Handwerks und des handwerksähnli-
chen Gewerbes sowie für die Wahl 
der Vertreter der Gesellen und ande-
ren Arbeitnehmer mit abgeschlosse-
ner Berufsausbildung in Form von 
Listen einzureichen. Die Wahlvor-
schläge müssen die Namen von so 
vielen Bewerbern enthalten, als Mit-
glieder und Stellvertreter in dem 
Wahlbezirk zu wählen sind. Die 
Bewerber sind mit Vornamen und 
Zunamen, Beruf, Wohnort und Woh-
nung so deutlich zu bezeichnen, dass 
über ihre Identität kein Zweifel 
besteht. In gleicher Weise sind für 
jedes einzelne Mitglied zwei Stellver-
treter deutlich zu bezeichnen, so dass 
zweifelsfrei hervorgeht, wer als Mit-
glied, als erster und wer als zweiter 
Stellvertreter vorgeschlagen wird.

Nach der Satzung der Handwerks-
kammer Konstanz müssen die Mit-
glieder der Vollversammlung nach 
Gewerbegruppen entsprechend dem 
nachfolgenden Schlüssel gewählt 
werden (siehe Tabelle).

Für die Benennung der Vertreter 
der Arbeitnehmer ist eine Zusam-
menfassung der Gewerbegruppen 
III–VI möglich.

Für jedes Mitglied werden zwei 
Stellvertreter gewählt, die der glei-
chen Gewerbegruppe wie das Mit-
glied angehören müssen.

Auf jedem Wahlvorschlag sollen 
ein Vertrauensmann und ein Stellver-
treter bezeichnet sein, die bevoll-
mächtigt sind, dem Wahlleiter gegen-
über Erklärungen abzugeben. Fehlt 
diese Bezeichnung, so gilt der erste 
Unterzeichner als Vertrauensmann, 
der zweite als sein Stellvertreter. 
Gemäß § 8 Abs. 5 der Wahlordnung 

Selbst­
ständige

Arbeit­
nehmer

 I. Gruppe der Bau- und Ausbaugewerbe der Anlage A
Anlage A Nr. 1–12: Maurer und Betonbauer, Ofen- und Luftheizungsbauer, Zimmerer, Dachdecker, 
Straßenbauer, Wärme-, Kälte- u. Schallschutzisolierer, Brunnenbauer, Steinmetzen und Steinbildhauer, 
Stuckateure, Maler und Lackierer, Gerüstbauer, Schornsteinfeger
Anlage A Nr. 42–44: Fliesen-, Platten- und Mosaikleger, Werkstein- und Terrazzohersteller, Estrich
leger
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II. Gruppe der Elektro- und Metallgewerbe der Anlage A
Anlage A Nr. 13–26: Metallbauer, Chirurgiemechaniker, Karosserie- und Fahrzeugbauer, Feinwerk
mechaniker, Zweiradmechaniker, Kälteanlagenbauer, Informationstechniker, Kraftfahrzeugtechniker, 
Land- und Baumaschinenmechatroniker, Büchsenmacher, Klempner, Installateur und Heizungsbauer, 
Elektrotechniker, Elektromaschinenbauer 
Anlage A Nr. 45: Behälter- und Apparatebauer
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III. Gruppe der Holzgewerbe, Bekleidungs-, Textil- und Ledergewerbe, Glas-, Papier-, kerami­
sche und sonstige Gewerbe der Anlage A
Anlage A Nr. 27–29: Tischler, Boots- und Schiffbauer, Seiler 
Anlage A Nr. 39–41: Glaser, Glasbläser und Glasapparatebauer, Mechaniker für Reifen- und Vulkani
sationstechnik
Anlage A Nr. 46–53: Parkettleger, Rollladen- und Sonnenschutztechniker, Drechsler (Elfenbeinschnit-
zer) und Holzspielzeugmacher, Böttcher, Glasveredler, Schilder- und Lichtreklamehersteller, Raumaus-
statter, Orgel- und Harmoniumbauer

2 1

IV. Gruppe der Nahrungsmittelgewerbe der Anlage A
Anlage A Nr. 30–32: Bäcker, Konditoren, Fleischer

1 –

V. Gruppe der Gewerbe für Gesundheits- und Körperpflege der Anlage A
Anlage A Nr. 33–38: Augenoptiker, Hörakustiker, Orthopädietechniker, Orthopädieschuhmacher, 
Zahntechniker, Friseure

3 2

VI. Gruppe der zulassungsfreien Handwerke und handwerksähnlichen Gewerbe der Anlage B 
sowie Gewerbe gemäß § 90 Abs. 3 und 4 der Handwerksordnung
Anlage B Abschnitt 1 Nr. 5–56: Holz- und Bautenschützer (Mauerschutz und Holzimprägnierung in 
Gebäuden), Metallbildner, Galvaniseure, Metall- und Glockengießer, Präzisionswerkzeugmechaniker, 
Modellbauer, Gebäudereiniger, Feinoptiker, Glas- und Porzellanmaler, Edelsteinschleifer und  
-graveure, Buchbinder, Print- und Medientechnologen (Drucker, Siebdrucker, Flexografen), Müller, 
Brauer und Mälzer, Weinküfer, Uhrmacher, Graveure, Gold- und Silberschmiede, Holzbildhauer, Korb- 
und Flechtwerkgestalter, Maßschneider, Modisten, Segelmacher, Kürschner, Schuhmacher, Textil
gestalter (Sticker, Weber, Klöppler, Posamentierer, Stricker), Sattler und Feintäschner, Textilreiniger, 
Wachszieher,Fotografen, Keramiker, Klavier- und Cembalobauer, Handzuginstrumentenmacher, 
Geigenbauer, Bogenmacher, Metallblasinstrumentenmacher, Holzblasinstrumentenmacher, 
Zupfinstrumentenmacher, Vergolder, Bestatter, Kosmetiker 
Anlage B Abschnitt 2 Nr. 1–57: Eisenflechter, Bautentrocknungsgewerbe, Bodenleger, Asphaltierer 
(ohne Straßenbau), Fuger (im Hochbau), Rammgewerbe (Einrammen v. Pfählen im Wasserbau), Beton-
bohrer und -schneider, Theater- und Ausstattungsmaler, Herstellung von Drahtgestellen für Dekorati-
onszwecke in Sonderanfertigung, Metallschleifer und Metallpolierer, Metallsägen-Schärfer, Tank-
schutzbetriebe (Korrosionsschutz von Öltanks für Feuerungsanlagen ohne chemische Verfahren), 
Fahrzeugverwerter, Rohr- und Kanalreiniger, Kabelverleger im Hochbau (ohne Anschlussarbeiten), 
Holzschuhmacher, Holzblockmacher, Daubenhauer, Holz-Leitermacher (Sonderanfertigung), Mulden-
hauer, Holzreifenmacher, Holzschindelmacher, Einbau von genormten Baufertigteilen (z.B. Fenster, 
Türen, Zargen, Regale), Bürsten- und Pinselmacher, Bügelanstalten für Herren-Oberbekleidung, 
Dekorationsnäher (ohne Schaufensterdekoration), Fleckteppichhersteller, Theaterkostümnäher, 
Pliseebrenner, Stoffmaler, Textil-Handdrucker, Kunststopfer, Änderungsschneider, Handschuhma-
cher, Ausführung einfacher Schuhreparaturen, Gerber, Innerei-Fleischer (Kuttler), Speiseeishersteller 
(mit Vertrieb von Speiseeis mit üblichem Zubehör), Fleischzerleger, Ausbeiner, Appreteure, Dekateure, 
Schnellreiniger, Teppichreiniger, Getränkeleitungsreiniger, Maskenbildner, Lampenschirmhersteller 
(Sonderanfertigung), Klavierstimmer, Theaterplastiker, Requisiteure, Schirmmacher, Steindrucker, 
Schlagzeugmacher

4 2

Gesamt 26 13

muss jeder Wahlvorschlag von min-
destens der zweifachen Anzahl der 
jeweils für die Arbeitgeber- und 
Arbeitnehmerseite in der Vollver-
sammlung zu besetzenden Sitze an 
Wahlberechtigten, höchstens aber 
von 70 Wahlberechtigten, unter-
zeichnet sein. Die Unterzeichner der 
Wahlvorschläge müssen bei der 
Unterschrift auch Beruf, Wohnort 
und Wohnung angeben. Die Unter-
schriften müssen leserlich sein.

Mit dem Wahlvorschlag sind gemäß 
§ 10 Wahlordnung einzureichen:
1.	� Die Erklärung der Bewerber, dass 

sie der Aufnahme ihrer Namen in 
den Wahlvorschlag zustimmen.

2.	�Die Bescheinigung der Handwerks-
kammer, dass bei den Bewerbern 
die Voraussetzungen

	� a) auf Seiten der selbständigen 
Handwerker und Inhaber hand-
werksähnlicher Betriebe des § 97 
HwO, 

	� b) auf Seiten der Arbeitnehmer des 
§ 99 HwO vorliegen und

3.	�die Bescheinigung der Handwerks-
kammer, dass die Unterzeichner 
des Wahlvorschlags 

	� a) bei den selbständigen Handwer-
kern und Inhaber handwerksähnli-
cher Betriebe in der Wählerliste 
(§ 12 Abs. 1 Wahlordnung) eingetra-
gen sind und

	� b) bei den Gesellen und anderen 
Arbeitnehmern mit abgeschlosse-
ner Berufsausbildung die Voraus-
setzungen für die Wahlberechti-
gung (§ 98 HwO) erfüllen.

Die Bescheinigungen sind gebühren-
frei auszustellen.

Wegen des Wahlrechts und der 
Wählbarkeit wird auf das Gesetz zur 
Ordnung des Handwerks in der ange-
gebenen Fassung (Handwerksord-
nung) und auf die diesem Gesetz 
beigefügte Wahlordnung für die 
Wahlen der Mitglieder der Hand-
werkskammer (Anlage C zur Hand-
werksordnung) verwiesen, welche im 
Wahlbüro und in den Geschäftsstel-
len der Kreishandwerkerschaften 
Donau-Neckar, Tuttlingen, Waldshut 
und Westlicher Bodensee während 
der Bürostunden zur Einsichtnahme 
ausliegen.
Konstanz, den 20.02.2024
Der Wahlleiter:

gez. Zeno Danner

Klimaberufe ganz vorne
Strom, Heizung und Mobilität sind wichtige Bausteine für die Energiewende. Viele wollen diese Zukunft mitgestalten und wählen gezielt eine Ausbildung  
in dem Bereich. Die Handwerkskammer Konstanz sieht hier einen deutlichen Zuwachs, auch bei neu eingetragenen Betrieben

I
n der Hitliste der beliebtesten 
Handwerksberufe liegen Zukunfts-
berufe wie Kfz-Mechatroniker/-in, 
Elektroniker/-in oder Anlagenme-

chaniker/-in für Sanitär-, Heizungs- 
und Klimatechnik ganz vorne. Das 
zeigt eine Übersicht der häufigsten 
Ausbildungsberufe, die im aktuellen 
Flyer „Zahlen-Daten-Fakten“ der 
Handwerkskammer Konstanz zu fin-
den ist.

597 junge Menschen werden in den 
Landkreisen Konstanz, Waldshut, 
Rottweil, Tuttl ingen und im 
Schwarzwald-Baar-Kreis als Kfz-Me-
chatroniker/-in ausgebildet, 535 als 
Elektroniker/-in und 447 als Anlagen-
mechaniker/-in. Auf den Plätzen vier 
und fünf folgen die Ausbildungsbe-
rufe Zimmerer/-in (345) und Schrei-
ner/-in (214). Insgesamt bilden die 
Betriebe in der Region aktuell über 
4.000 Nachwuchshandwerkerinnen 
und -handwerker aus.

„Wir freuen uns über alle, die sich 
für eine handwerkliche Ausbildung 
entscheiden. Allerdings werden wir 
künftig noch viel mehr Fachkräfte in 

den klimarelevanten Berufen benöti-
gen, um die politischen Ziele der 
Energiewende und die Transforma-
tion zu schaffen“, kommentiert Georg 
Hiltner, Hauptgeschäftsführer der 
Handwerkskammer Konstanz, die 
Zahlen.

Immer mehr Handwerksbetriebe
Auch bei der Anzahl der Betriebe lie-
gen die drei schon genannten Berufe 
ganz vorne. 750 Kraftfahrzeugtech-
nik-, 716 Elektrobetriebe und 623 
Installateur- und Heizungsbau-Un-
ternehmen kümmern sich im Bezirk 
der Handwerkskammer Konstanz um 
Mobilität, Strom und Heizung. Nur 
Friseursalons sind noch häufiger zu 
finden. Mit einer Zahl von 1.065 ein-
getragenen Friseuren steht dieser 
Berufszweig unangefochten an der 
Spitze der Unternehmensrangliste 
der Kammer Konstanz.

Insgesamt steigt die Zahl der Hand-
werksbetriebe in der Region stetig an. 
Waren es im Jahr 2022 noch 13.104, 
so stieg die Zahl bis Ende 2023 auf 
13.322. Vor allem bei den Berufsgrup-

Elektronikerinnen und Elektroniker bauen ein Netz von Ladesäulen für die E-Mobilität auf. Auch das ist ein Teil der 
Energiewende. Beteiligte Klimaberufe sind derzeit sehr gefragt. � Foto: AMH

pen Gebäudereiniger-Handwerk, Kos-
metik und Fotografen gab es große 
Zuwächse. In den zulassungspflichti-
gen Gewerken, jenen, die einen Meis-
tertitel als Voraussetzung für die 
Selbständigkeit erfordern, punktete 
das Elektrotechniker Handwerk mit 
einem Zuwachs von 697 auf 716.

„Ohne Handwerk geht es nicht“
„Die Herausforderungen für unsere 
Handwerksunternehmen sind riesig. 
Neben den Aufgaben, die sich durch 
die Energiewende ergeben, stellen 
Handwerkerinnen und Handwerker 
die Versorgung der Bürgerinnen und 
Bürger vor Ort nachhaltig sicher. 
Handwerksunternehmen bieten Aus-
bildung und Arbeitsplätze an und 
halten gerade auch den ländlichen 
Raum attraktiv. Ohne Handwerk wird 
es auch in Zukunft nicht gehen“, 
betont Georg Hiltner.

Eine Übersicht über die Zahlen zum Hand-
werk in der Region unter: www.hwk-konstanz.
de/zahlen. Der dazugehörige Flyer kann be-
stellt werden über: presse@hwk-konstanz.de


